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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.0  Nummer: FS-16-031 Entfernung DTAUS (08.03.2016) 
zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 08.03.2016 

 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 1 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  
(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 
Der Text in Kapitel 1 wird vollständig gelöscht. Um Referenzierungen auf verschiedene Kapitel der 
Anlage 3 (vielfältig im Markt vorhanden) zu erhalten und zu signalisieren, wo die DTAUS-Spezifikation 
für die Pflege von Altanwendungen, die ggf. mit bilateraler Vereinbarung weiterverwendet werden, 
noch zu finden ist, bleibt die Überschrift erhalten und folgender Satz eingefügt:  
„ist entfallen. Der letzte Stand der Spezifikation findet sich bei Bedarf unter Version 3.0 im Archiv der 
Anlage 3: http://www.ebics.de/spezifikation/dfue-abkommen-anlage-3-formatstandards/ “ 

Status: 
 Änderung beschlossen am 8.3.2016 (Aufnahme in Version 3.1)  

 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Im November 2017 endet die Nutzung von DTAUS als DK-Standard endgültig. 
Ab diesem Termin ist für die Einreichung von taggleichen Eilüberweisungen nicht mehr das DTAUS-
Format (EBICS-Auftragsart DTE) zu verwenden, sondern das pain.001-Format als neuer Standard 
der Deutschen Kreditwirtschaft (vergl. Kapitel 10). 
 
Das Kapitel kann mit Version 3.1 entfernt werden. 


